
N i e d e r s c h r i f t 

 
über die öffentlichen Verhandlungen des Gemeinderates der Gemeinde Wiernsheim 
am 

Mittwoch, 12. November 2014 
 

im Sitzungssaal des Rathauses Wiernsheim. 
 
Vor Beginn der Tagesordnung begrüßt Bürgermeister Oehler die anwesenden 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die Besucher und die Presse. 
 
Bürgermeister Oehler stellt fest, dass die Einladung zu dieser Gemeinderatssitzung 
rechtzeitig zugestellt worden ist. Einwendungen gegen die Tagesordnung wurden 
keine erhoben. 
 
 
TOP 1  Einwohnerfragestunde 
 
Horst Wolf, Elternbeiratsvorsitzender der Heckengäuschule äußert sich zu den 
derzeitigen Vorkommnissen in der Gemeinschaftsschule. Nach wie vor ist er von 
dem Konzept Gemeinschaftsschule überzeugt und findet es daher umso 
bedauerlicher, dass die Gemeinde Friolzheim Zweifel an diesem Konzept bekommt. 
Gerade deshalb begrüßt der derzeit in Dialog mit allen beteiligten Gemeinden 
stehende Wolf den Rückenwind der übrigen Bürgermeister, das Projekt 
Gemeinschaftsschule weiterzubetreiben. Aus gegebenem Anlass haben daher 480 
Eltern eine Resolution auf den Weg gebracht, damit dieses Projekt mit allen 
Gemeinden weiterbetrieben wird. Alle Bürgermeister außer der Friolzheimer Schultes 
Michael Seiß standen zeitnah zu Gesprächen bereit. Dieser ist erst nach der 
kommenden Gemeinderatssitzung, in der der Beschluss zum Ausstieg aus der 
Gemeinschaftsschule vollzogen werden soll, bereit, mit den Elternbeiräten zu 
sprechen. 
Bürgermeister Oehler bedauert dies, bekräftigt aber, dass im Falle eines Ausstieges 
von Friolzheim das Projekt Gemeinschaftsschule weiter verfolgt wird. 
Nach wie vor steht der Schultes zu seiner Aussage, dass der Umbau einer Schule 
kein Betrag darstellt, über den man lange überlegen sollte, schließlich geht es um die 
Zukunft unserer Kinder. Bürgermeister Oehler kann es sich nicht vorstellen, dass die 
Eltern der Friolzheimer Schüler das Vorhaben der Gemeinde Friolzheim ohne 
Bedenken abtun.  
Mit dem möglichen Ausstieg von Friolzheim aus der Gemeinschaftsschule haben die 
dortigen Schüler nach wie vor die Möglichkeit, diese zu besuchen, erklärt Kämmerer 
Enz. Jedoch besteht ab diesem Zeitpunkt kein Anspruch mehr auf einen Platz an der 
Schule. Darüber hinaus müssen die Friolzheimer dann mit dem Verlust der 
Subventionen und einer erschwerten Schüleranbindung durch den ÖPNV rechnen. 
 
 
TOP 2 Beratung und Feststellung der Jahresrechnung 2013 der 

Gemeinde Wiernsheim 
 
Gemeindekämmerer Enz erläutert den anwesenden Ratsmitgliedern in einem kurzen 
Bericht die Jahresrechnung. Nach einer kurzen Aussprache im Gremium und 



kleineren Fragen an den Gemeindekämmerer Enz kommt es zur Abstimmung über 
die Jahresrechnung 2013. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim stellt einstimmig die 
Jahresrechnung 2013 in der ihm vorliegenden Form fest. 
 
 
Top 3  Beratung und Feststellung des Jahresabschlusses 2013 der 

Gemeindewerke Wiernsheim - Wasserversorgung 
 
Nach einer kurzen Aussprache im Gremium und kleineren Fragen an den 
Gemeindekämmerer Enz kommt es auch im Jahresabschluss der Gemeindewerke 
Wiernsheim im Eigenbetrieb Wasserversorgung 2013 zur Abstimmung. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim stellt einstimmig den 
Jahresabschluss 2013 der Gemeindewerke Wiernsheim im Eigenbetrieb 
Wasserversorgung in der ihm vorliegenden Form fest. 
 
 
TOP 4 Beratung und Beschlussfassung über die Nachtragshaushalts-

satzung mit Nachtragshaushaltsplan 2014 der Gemeinde 
Wiernsheim 

 
Bürgermeister Oehler verkündet, dass der Verwaltungsausschuss bereits über den 
Inhalt vorberaten hat und diesen dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorschlägt. 
 
Kämmerer Enz erläutert den anwesenden Mitgliedern die wichtigsten Punkte der 
Nachtragshaushaltssatzung und nach eingehender Beratung kommt es zur 
Abstimmung über die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2014. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Nachtragshaushaltssatzung mit 
Nachtragshaushaltsplan 2014 der Gemeinde Wiernsheim. 
 
 
TOP 5 Finanzzwischenbericht 2014 der Gemeindewerke Wiernsheim - 

Wasserversorgung 
 
Kämmerer Enz weist das Gremium darauf hin, dass aufgrund minimaler 
Veränderungen kein Nachtragshaushaltsplan bei der Wasserversorgung, sondern 
lediglich ein Zwischenbericht aufgestellt wird. Kämmerer Enz erläutert den 
anwesenden Ratsmitgliedern die wichtigsten Punkte des Finanzzwischenberichtes. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim nimmt den Finanzzwischenbericht 
2014 der Gemeindewerke Wiernsheim – Wasserversorgung – wohlwollend zur 
Kenntnis. 
 
 



TOP 6 Anpassung des Zinssatzes für die kalkulatorische 
Anlagekapitalverzinsung ab 2014 

 
Als Grundlage für die Verwaltungssteuerung fordert der Gesetzgeber in § 14 
GemHVO die Führung einer Kosten- und Leistungsrechnung für alle 
Aufgabenbereiche. Die Kosten sind hierfür aus der Buchführung nachprüfbar 
herzuleiten. 
Für die Bemessung von Benutzungsgebühren führt § 14 Abs. 3  Nr. 1 KAG aus, dass 
diese höchstens so bemessen werden dürfen, dass die nach betriebswirtschaftlichen 
Grundsätzen insgesamt ansatzfähigen Kosten (Gesamtkosten) der Einrichtung 
gedeckt werden (Gebührenobergrenze). Zu den nach betriebswirtschaftlichen 
Grundsätzen ansatzfähigen Kosten (Gesamtkosten) gehört auch die angemessene 
Verzinsung des Anlagekapitals. 
 
Mit den kalkulatorischen Zinsen soll ein Ausgleich dafür geschaffen werden, dass in 
öffentlichen Einrichtungen gebundenes Kapital nicht für andere Zwecke zur 
Verfügung steht, und insbesondere keine (Zins-) Erträge erwirtschaftet, die zur 
Finanzierung öffentlicher Aufgaben verwendet werden können. Während ein 
Unternehmer den kalkulatorischen Zins für seine Kostenrechnung frei festlegen 
kann, schreibt § 14 Abs. 3 Nr. 1 KAG eine „angemessene“ Verzinsung des 
Anlagekapitals vor. Über die Frage des angemessenen Zinssatzes hat der 
Gemeinderat ermessensfehlerfrei zu entscheiden. 
 
Sowohl in der Rechtsprechung als auch in der einschlägigen Fachliteratur wird zu 
diesem Thema ausgeführt, dass in dem vom Gemeinderat festzulegenden Zinssatz 
das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital zu berücksichtigen ist. Hieraus wird 
abgeleitet, dass der einheitliche Mischzinssatz zwischen den Zinskonditionen für 
langfristige Geldanlagen als Untergrenze und den Zinskonditionen für langfristige 
Kommunaldarlehen als Obergrenze festzulegen ist. 
 
Die Gemeinde Wiernsheim weist derzeit nur noch eine geringe Verschuldung aus. 
Der letzte bestehende Kredit wurde im Jahr 2001 aufgenommen. Obwohl im 
Gemeindehaushalt das Gesamtdeckungsprinzip gilt, soll angemerkt werden, dass 
dieser Kredit seinerzeit für den Erwerb der Scheurengärten getätigt wurde und dass 
entsprechende Erbpachtzinsen als Erträge gegenüber stehen. Unter dieser Prämisse 
sollte der Anlagezinssatz in Höhe des Zinsniveaus für langfristige Geldanlagen 
festgelegt werden. Dieser lag für Sparbriefe mit einer 10-jährigen Laufzeit in den 
vergangenen 10 Jahren zwischen 4,66 % und 1,93 %. Der durchschnittliche Zinssatz 
für diese Geldanlagen betrug im genannten Zeitraum 3,45 % mit fallender Tendenz. 
Angesichts der erst vor wenigen Wochen bekanntgegebenen Senkung des 
Leitzinssatzes der EZB auf einen historischen Tiefstand von 0,05 % und der nach 
wie vor schwächelnden Konjunktur in zahlreichen Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union ist damit zu rechnen, dass das durchschnittliche Zinsniveau für 10-jährige 
Anlagen in den nächsten Jahren noch weiter sinken wird. 
 
Auf Grund der vorstehend beschriebenen Entwicklungen und Rahmenbedingungen 
schlägt die Verwaltung vor, den Zinssatz für die kalkulatorischen Anlagekapitalzinsen 
rückwirkend ab dem 1. Januar 2014  auf einen Wert von 3,00 % zu senken 
(seitheriger Wert: 5,00 %). 
 



Durch eine Reduzierung des kalkulatorischen Anlagekapitalzinssatzes wird eine 
Verbesserung des Kostendeckungsgrads der öffentlichen Einrichtungen erreicht. 
Hinsichtlich der Kalkulation von Benutzungsgebühren stellen kalkulatorische 
Anlagekapitalzinsen Kosten dar, die bei der Gebührenbemessung zur 
berücksichtigen, und wenn möglich auch zu erwirtschaften, sind. Eine Reduzierung 
des Zinssatzes kann dazu beitragen, künftig eventuell erforderlich werdende 
Gebührenerhöhungen abzumildern bzw. die aktuell gültigen Gebührensätze über 
einen längeren Zeitraum stabil zu halten. 
 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den langfristigen Zinssatz für die 
kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals im Sinne von § 14 Abs. 3 Nr. 1 
KAG mit Wirkung vom 1. Januar 2014 auf 3,00 % p. a. festzusetzen. 
 
 
TOP 7  Vergabe Jahresauftrag 2015 
 
Bürgermeister Oehler verweist auf die vorliegende Drucksache. Der Jahresauftrag 
2015 für das Gewerk Tief- und Straßenbau umfasst im Wesentlichen die Erd-, 
Rohrlege- und Straßenbauarbeiten für Reparaturen in allen Ortsteilen der Gemeinde 
Wiernsheim. 
Sechs Firmen haben für den Jahresauftrag ein Angebot eingereicht, wobei die Firma 
Rudolf Rahn GmbH Straßen- und Tiefbau aus Vaihingen/Enz das wirtschaftlichste 
Angebot eingereicht hat. 
Nach einer kurzen Aussprache im Gremium kommt es zur Beschlussfassung. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Jahresauftrag 2015 für das 
Gewerk  Tief und Straßenbau in der Gemeinde Wiernsheim für 149.744,22 Euro 
an das Bauunternehmen Rudolf Rahn GmbH Straßen- und Tiefbau zu 
vergeben. 
 
 
TOP 8 Bebauungsplan „Weingarten“ – Änderung im vereinfachten 

Verfahren nach § 13 Baugesetzbuch 
a. Beschluss über die gerechte Abwägung der öffentlichen und 

privaten Belange gegeneinander und untereinander nach § 1 
Abs. 7 Baugesetzbuch 

b. Beschluss über die Satzung nach § 10 Baugesetzbuch 
 
Diesen Beschluss hat der Gemeinderat bereits im Oktober gefasst. In der 
Nachsitzung hat es sich jedoch herausgestellt, dass einige Gemeinderäte fehlerhafte 
Unterlagen erhalten haben. Um rechtliche Sicherheit zu erhalten, möchte 
Bürgermeister Oehler diesen Beschluss deshalb noch einmal fassen. 
 
a. Bürgermeister Oehler gibt bekannt, dass von privater und öffentlicher Seite keine 

Einwände gegen den Bebauungsplan eingegangen sind. Nach sachgerechter 
umfassender Abwägung der privaten und öffentlichen Belange gegeneinander 
und untereinander geht es zur Abstimmung. 

 



Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt nach ausführlicher Diskussion und sachgerechter 
umfassender Abwägung der privaten und öffentlichen Belange gegeneinander 
und untereinander einstimmig, dass alle Belange ordnungsgemäß abgewogen 
wurden. 
 
b. BM Oehler verweist wegen der Satzung nach § 10 BauGB auf die vorliegende 

Drucksache. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die vorliegende Satzung der Gemeinde 
Wiernsheim über den Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften 
„Weingarten“ nach § 10 Abs. 1 BauGB. 

 
 
 
TOP 9  Baugebiet „Kohlplatte 2“ – Benennung der Straßen 
 
Während der Klausurtagung hat der Gemeinderat bereits über die Straßennamen 
gesprochen und entschieden, bei der Benennung der Straßen bedeutsame 
Frauenrechtlerinnen heranzuziehen. Folgende Frauenrechtlerinnen sollen den 
Straßen ihren Namen geben: 
 

 Hedwig Dohm (20.09.1831 – 01.06.1919) war eine deutsche Schriftstellerin 
und Frauenrechtlerin. Sie war eine der ersten feministischen Theoretikerinnen, 
die geschlechtsspezifische Verhaltensweisen auf die kulturelle Prägung 
zurückführte statt auf biologische Determination 

 Amalie Struve (02.10.1824 – 13.02.1862) war eine radikaldemokratische 
deutsche Revolutionärin der Märzrevolution von 1848/49, Schriftstellerin und 
Frauenrechtlerin 

 Clara Zetkin (05.07.1857 – 20.06.1933) war eine sozialistische deutsche 
Politikerin, Friedensaktivistin und Frauenrechtlerin. 

 Lily Braun (02.07.1865 – 09.08.1916) war eine deutsche Schriftstellerin, 
Sozialdemokratin und Frauenrechtlerin 

 Auguste Schmidt (03.08.1833 – 10.06.1902) war eine deutsche Lehrerin und 
Schriftstellerin, die 1865 gemeinsam mit Louise Otto-Peters den Allgemeinen 
Deutschen Frauenverein gründete und sich vermehrt für die Mädchenbildung 
und die Rechte der Frauen engagierte 

 
Gemeinderat Janowsky möchte wissen, ob die Straßenbenennung mit diesem 
Beschluss abgeschlossen ist oder ob dieser irgendwann fortgeführt werden soll. 
Bürgermeister Oehler erklärt, dass jedes Baugebiet seine Themen hat und die 
Namen für Straßen in diesem Baugebiet mit diesem Beschluss benannt sind. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig, die Straßen 
im Baugebiet „Kohlplatte 2“ nach den vorgeschlagenen Frauenrechtlerinnen zu 
benennen. Somit sollen die Straßen folgende Namen erhalten: Hedwig-Dohm-
Straße, Amalie-Struve-Straße, Clara-Zetkin-Straße, Auguste-Schmidt-Straße 
und Lily-Braun-Straße. 
 



 
TOP 10 Grundstückskauf – Geltendmachung des Vorkaufsrechts 
 
Im Rahmen des Hochwasserschutzes möchte die Gemeinde Wiernsheim für den 
Bereich entlang des Grabens auf dem Grundstück FlSt-Nr. 12588 in Pinache von 
ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Gemäß dem Wassergesetz kann ein 
solches Vorkaufsrecht innerhalb von zwei Monaten geltend gemacht werden. 
 
Gemeinderat Müller fragt nach, ob eine Verdolung des Grabens möglich wäre. 
Bürgermeister Oehler könnte sich vorstellen, im Falle eines Kaufes, diese 
Maßnahme in Absprache mit dem Landratsamt durchzuführen. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig, von seinem 
Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen. 
 
 
TOP 11 Informationen der Verwaltung 
 
Über das Thema Ausstieg der Gemeinde Friolzheim aus der Gemeinschaftsschule 
wurde bereits in der Einwohnerfragestunde ausgiebig gesprochen. 
 
 
TOP 12 Verschiedenes 
 
Es werden keine Punkte behandelt. 
 
 
TOP 13 Anfragen der Gemeinderäte 
 
Verschmutzung landwirtschaftlicher Weg zwischen Serres und Mönsheim 
Gemeinderätin Schuler sprich die Verschmutzungsproblematik auf dem 
landwirtschaftlichen Verkehrsweg zwischen Serres und Mönsheim an. Aufgrund von 
Erdtransporten ist der Weg mittlerweile komplett mit Erde bedeckt und für Fußgänger 
nicht mehr nutzbar. Bürgermeister Oehler wird sich dieses Problems annehmen. 
 
Umbau Löwenkeller 
Gemeinderat Müller bittet um Informationen über den Stand der Umbaumaßnahmen 
im Löwenkeller. Nach Auskunft von Bauamtsleiter Lenckner sind noch einige 
Arbeiten von Nöten, ein Ende sei aber in Sicht. 
 
Einseitige Straßenführung auf der Iptinger Brücke 
Gemeinderat Schüle informiert die Anwesenden über einen heute stattgefundenen 
schweren Unfall in Iptingen an der Brücke in Richtung Nussdorf. Nun ist leider das 
eingetreten, was bereits seit Monaten prophezeit wird. 
Bürgermeister Oehler drängt schon seit Jahren auf eine Erneuerung der Brücke, 
jedoch schiebt das Land als Baulastträger diese Maßnahmen immer wieder hinaus. 
 
Aus aktuellem Anlass stellt sich Gemeinderat Hudak die Frage, wer bei Unfällen an 
der maroden Brücke haftet. Der Schultes sieht hier eindeutig den Baulastträger in der 
Haftungspflicht. 



 
Sperrmüll Dreilindenweg 
Über einen längeren Zeitraum lagerte Sperrmüll im Dreilindenweg vor der Einfahrt 
zur Seniorenwohnanlage, welcher jetzt entfernt worden ist, meldet Gemeinderätin 
Brandauer und möchte wissen, ob der Gemeinde bekannt ist, was mit diesem 
Sperrmüll geschehen ist. 
Der Verwaltung ist nicht bekannt, was mit diesem geschehen ist, hofft jedoch, dass 
der Sperrmüll ordnungsgemäß entsorgt wurde. 


